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Verordnung
Uiber die Bestimmung der zustandigen Behorden
nach der Fahrerlaubnis-Verordnung
(ZustandigkeitsVO FeV - ZustVO FeV)

Vom 6. Januar 1999

Aufgrund der §§ 5 Abs. 1, 2 und 3, 36 Abs. 6, 48 Abs. 4 Nr. 7, 67 Abs. 1, 3und 4, 71 Abs. 5, 74
Abs. 1Nr. Tund § 76 Nr. 16 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) vom 18.August 1998 (BGBI. | S.
2214) in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz vom 10.Juli 1962 (GV. NW. S.
421), zuletzt geandert durch Gesetz vom 19. Marz 1996 (GV. NW. S. 136), wird verordnet:

§1
Untere Verwaltungsbehorden (Fahrerlaubnisbehdrden) im Sinne des
§ 73 Abs. 1 Satz 1 FeV sind die Kreisordnungsbehdrden.

§2
Die Kreisordnungsbehorden sind zustandig fur

1. die Bestimmung einer geeigneten Stelle zur Abnahme der Ortskundepriifung nach § 48 Abs. 4
Nr.7 FeV,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/3


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/1999-4
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/1999-s33-0

2. die Anerkennung und Aufsicht von Sehteststellen nach § 67 Abs. 1und 3 FeV,

3. die Aufsicht Gber die anerkannten Stellen fiir die Unterweisung in lebensrettenden SofortmaR-
nahmen und die Ausbildung in Erster Hilfe nach § 68 Abs. 2 FeV und

4. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 74 Abs. 1 Nr. 1 FeV von den Vorschriften
des

- § 4 Abs. 2 FeV Uber die Mitfuhrpflicht des Flhrerscheins,
- § 10 Abs. Tund 3 FeV Uber das Mindestalter,

- § 18 Abs. 1und 2 FeV uber die Fristen zur Wiederholung und der Glltigkeit von Fahrerlaubnis-
prifungen,

- § 48 Abs. 4 und 5 FeV Uber die Voraussetzungen zur Erteilung oder Verlangerung einer Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeférderung.

§3
Die Bezirksregierungen sind zustandig fur

1. die Anerkennung von Schulen oder privaten Ersatzschulen als Trager der Mofa-Ausbildung
nach § 5 Abs. 3 FeV,

2. die Anerkennung von Kursleitern fur besondere Aufbauseminare nach § 36 Abs. 6 FeV,

3. die Ricknahme oder den Widerruf einer Anerkennung von verkehrspsychologischen Beratern
nach § 71 Abs. 5 FeV,

4. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 74 Abs. 1 Nr. 1 FeV, soweit nicht in § 2 ei-
ne andere Zustandigkeit bestimmt ist, und

5. die Anerkennung von Stellen fir die Unterweisung in lebensrettenden SofortmaBnahmen und
die Ausbildung in Erster Hilfe nach § 68 Abs. 1und § 76 Nr. 16 FeV,

6. die Zustimmung zur Teilnahme von Bewerbern um eine Priifbescheinigung fiir Mofas am theo-
retischen Unterricht fiir die Klassen A, A1und M nach Nr. 1.1.4 der Anlage 1zu § 5 Abs. 2 FeV.

§4

Fir die Priafung zum Erwerb der Prifbescheinigung nach § 5 Abs. 1 FeV und fir die Ausstellung
der Prifbescheinigung nach § 5 Abs. 4 FeV sind die Technischen Prifstellen fir den Kraftfahr-

zeugverkehr der im Land Nordrhein-Westfalen tatigen Technischen Uberwachungsvereine zu-

standig. Daneben kdnnen auch Schulen oder private Ersatzschulen, die nach § 5 Abs. 3 FeV an-
erkannt sind, Prifungen abnehmen und Prifbescheinigungen ausstellen.

§5

Die Landesinnungsverbande flir das Augenoptiker-Handwerk sind zustandig fur
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1. die Bestimmung von Auflagen zur ordnungsgemaBen Durchflihrung von Sehtests nach § 67
Abs. 4 Satz 2 FeV,

2. die Ricknahme und den Widerruf der Anerkennung als Sehteststelle nach § 67 Abs. 4 Satz 3
FeV und

3. die Aufsicht Uber die Sehteststellen

bei den amtlich anerkannten Betrieben von Augenoptikern nach § 67 Abs. 4 Satz 4 FeV.
§6

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung in Kraft.

Dusseldorf, den 6. Januar 1999

Der Minister fur
Wirtschaft und Mittelstand,
Technologie und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peer Steinbrick

GV. NRW. 1999 S. 33

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/1999-4

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Bestimmung der zuständigen Behörden nach der Fahrerlaubnis-Verordnung (ZuständigkeitsVO FeV - ZustVO FeV) 


